
Satzung zur 2. Änderung der Kammersatzung 
der Ärztekammer Niedersachsen 

 

Artikel 1 
Zweite Änderung der Kammersatzung der Ärztekammer Niedersachsen 

Die Kammersatzung der Ärztekammer Niedersachsen in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 1. Juni 2018, zuletzt geändert durch die Satzung vom 30. 
April 2019, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 
Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Ihre Aufgaben ergeben sich aus dem Kammergesetz für die Heilberufe (HKG) in 
der jeweils geltenden Fassung.“ 

 
2. § 5 wird wie folgt geändert: 
Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz 1a mit folgendem Text eingefügt: 

„Kammerversammlungen können, wenn eine Präsenzsitzung rechtlich nicht 
möglich ist, bis 30.06.2021 auch dergestalt stattfinden, dass alle oder einzelne 
Kammerversammlungsmitglieder per Videokonferenztechnik an der Sitzung 
teilnehmen. Die Teilnahme per Videokonferenz steht der persönlichen 
Anwesenheit gleich.“ 

 
3. § 13 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 ein neuer Satz 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„Die Sitzung kann auch dergestalt stattfinden, dass alle oder einzelne 
Ausschussmitglieder per Video- oder im Ausnahmefall Telefonkonferenztechnik 
an der Sitzung teilnehmen.“ 

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
b) In Absatz 2 werden in Satz 1 vor dem Wort „anwesend“ die Wörter „persönlich 

oder unter Nutzung von Video- oder Telefonkonferenztechnik“ eingefügt. 
 
4. § 17 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 1 wird nach Satz 1 ein neuer Satz 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„Die Sitzung kann auch dergestalt stattfinden, dass alle oder einzelne 
Vorstandsmitglieder per Video- oder im Ausnahmefall Telefonkonferenztechnik 
an der Sitzung teilnehmen.“ 

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
 
5. § 18 wird wie folgt geändert: 
In Satz 1 werden vor dem Wort „anwesend“ die Wörter „persönlich oder unter 
Nutzung von Video– oder Telefonkonferenztechnik“ eingefügt. 
 
6. § 25 wird wie folgt geändert: 
Der bisherige Text wird Satz 1. 
Es wird die neuen Sätze 2 und 3 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„In begründeten Ausnahmefällen (z.B. während einer Pandemie) kann die 
Änderung im schriftlichen Verfahren entsprechend § 8 Abs. 6 beschlossen 
werden.“ 



Artikel 2 
Inkrafttreten 

Artikel 1 tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Die vorstehende Änderung der Satzung zur 2. Änderung der Kammersatzung der 
Ärztekammer Niedersachsen wird hiermit ausgefertigt und im Internet unter der 
Adresse www.aekn.de verkündet. 
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